
 

  

 

 
 
 
 
 
 
Anmeldung zur Saisoneröffnungsfahrt am 5. Mai 2024      
 
Hiermit melde ich mich/uns zur Spargeltour 2024 des RT 30 am 5. Mai 2024 an. Anmeldeschluss ist der 
2. April 2024. Meine Anmeldung (per E-Mail an ib30@107sl-club.com) findet Berücksichtigung, wenn 
das Nenngeld von 24,00 € pro Person bis zum 5. April 2024 auf folgendem Konto eingegangen ist: 
 
 
 
Roland Koerber 

IBAN: DE58 2507 0024 0978 9660 00 

Deutsche Bank Hannover 

Kennwort: Saisoneröffnungsfahrt 2024 

 
 
Personenzahl:   ___________________________ 
 
 
Namen der Teilnehmer: ___________________________ 
 
 
Kfz-Kennzeichen:  ___________________________ 
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Ich entscheide mich für das folgende Gericht / die folgenden Gerichte (Bezahlung vor Ort): 
 
Niedersächsische Hochzeitssuppe 
Rinderkraftbrühe, Eierstich, Spargel, Mettklößchen 

  8,50 € 

 
Spargelcremesuppe   

  8,50 € 
 
Hähnchengeschnetzeltes „Schweizer-Art“ 
Zarte Hähnchenbrust, frische Champignons, Zwiebeln, Sahne, Bandnudeln, mit Käse gratiniert 

 17,90 € 
 
Hausgemachtes Sauerfleisch vom Landschwein 
Remouladensauce, Gewürzgurke, Bratkartoffeln 

 16,50 € 
 
Schweineschnitzel „Jäger-Art“ 
Frische Champignons, Speck und Zwiebeln, Rahm 

 17,90 € 
 
Filetpfanne 
Zarte Medaillons vom Schwein, frische Champignons, Speck und Zwiebeln, Sahne, Bandnudeln, mit 
Käse gratiniert 

 19,70 € 
 
Großer gemischter Salat 

 11,90 € 
 
 
Wichtig: Haftungsfreistellung 
 
Die Teilnehmer, Fahrer, Beifahrer, sonstige Mitfahrer und Gästeteilnehmer nehmen auf eigene Gefahr 
und Verantwortung an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmer tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden. 
Die Teilnehmer erklären mit der Anmeldung zu der Veranstaltung den Verzicht auf Ansprüche aller Art 
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, gegen den Mercedes-Benz R/C 
107 SL Club Deutschland e. V., dessen Vorstand, sonstige Funktionsträger (insbesondere auch die 
Organisatoren der Veranstaltung) und gegen andere Teilnehmer der Veranstaltung (Begünstigte). 
Sollte das bei der Veranstaltung geführte Fahrzeug nicht im Eigentum des Fahrers stehen, stellt der 
Fahrer die Begünstigten von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei. 
Der Haftungsausschluss gilt nicht für Personenschäden, die durch fahrlässige oder vorsätzliche 
Pflichtverletzungen der Begünstigten verursacht worden sind. Er gilt auch nicht für Schäden, die durch 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen der Begünstigten verursacht wurden. Der 
Veranstalter behält sich zudem vor, einzelne Programmpunkte ohne Angabe von Gründen zu ändern 
bzw. zu streichen. 
 
 
Datum, Unterschrift:   ___________________________ 


